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CHANGE-REQUEST-ANTRAG FÜR DAS DOKUMENT ANLAGE 3 DER 

„SCHNITTSTELLENSPEZIFIKATION FÜR DIE 

DATENFERNÜBERTRAGUNG ZWISCHEN KUNDE UND 

KREDITINSTITUT GEMÄSS DFÜ-ABKOMMEN“ 

 

zur Version: 3.9  Nummer: FS-25-051 Anpassungen Anhang 1 (25.11.2025)  

zu behandeln durch den DK-Arbeitsstab „DFÜ mit Kunden“ am 12.12.2025. 

 

Art der Änderung:  F     K     Ä     E      L     verschiedene 

Priorität:  hoch     mittel     gering 

 

Betrifft Kapitel: Anhang 1 der Anlage 3 

Änderung im Schema notwendig:  ja (Name des Schemas) 

 

Problem bzw. Begründung der Änderung: 

Zu jeder neuen Version der Anlage 3 (und damit des Anhangs 1, Mappingtabelle GVC / ISO 
BTC) ist zu prüfen, ob sich die internationalen ISO BTC ggf. verändert haben und ob dies 
Einfluss auf das aktuelle Mapping GVC → ISO BTC hat.  

Neuaufnahme eines ISO-BTC-Codes (EICT) als rein redaktionelle bzw. klarstellende Maß-
nahme - da dieser Code (noch) nicht beim Mapping verwendet wird, ergeben sich keine Än-
derungen für die Mappingtabelle selbst. 

Dopplung der Geschäftsvorfallcodes 117 und 152 für Echtzeitüberweisungen bei Dauerauf-
trägen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status: 

 Änderung beschlossen am 12.12.2025 (Aufnahme in Version 26.11) 

 

 
1 FS = fester Kürzel für „Formatstandards“, JJ-LL für JJ=Jahr des CRs und LL=laufende Nummer des Jahres 
 Entsprechend der Änderungsverfolgung im Dokument ( F=Fehler, K=Klarstellung, Ä=Änderung, E=Erweite-

rung, L=Löschung)  


